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	Merkblatt 
ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR FÖRDERUNGEN


	 → Wissenschaft
(AB Erwachsenenbildung und Bibliotheken i.d. Steiermark)



Förderungsabwicklung bei Förderungen, die vor vollständiger Realisierung des Förderungsgegenstandes gewährt werden 
§ 8 
Förderungsantrag 
(1) Eine Förderung, die vor vollständiger Realisierung des Förderungsgegenstandes gewährt werden soll, darf nur aufgrund eines schriftlichen Förderungsantrages gewährt werden. 

(2) Jeder Förderungsantrag hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 

1. Angaben zum Förderungswerber und (falls eine Unterscheidung notwendig ist) zum Förderungsempfänger sowie zum Förderungsnehmer: 

a) Bei natürlichen Personen der vollständige Name, die Adresse und das Geburtsdatum 

b) Bei juristischen Personen die in öffentlichen Büchern eingetragene Bezeichnung, die eingetragene Anschrift sowie der jeweilige Registercode (Firmenbuchnummer, Vereinsregisternummer etc). Gegebenenfalls ein Ansprechpartner (samt Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Faxnummer) sowie eine allenfalls von der eingetragenen Anschrift abweichende Zustelladresse 

c) Bei Förderungen in Form von Geldmitteln die Bankverbindung, über die die Auszahlung der Förderungsmittel erfolgen soll, sowie erforderlichenfalls Angaben über das Bestehen einer Vorsteuerabzugsberechtigung 

2. Darstellung des Förderungsgegenstandes: 
a) Bei Projektförderungen: eine Beschreibung des Projektes, die es ermöglicht, die Realisierbarkeit des Projektes nachzuvollziehen 

b) Bei Basisförderungen und Abgangsdeckungen: eine Beschreibung des Aufgabenbereiches der geförderten Einrichtung (gemäß Statuten, Gesellschaftsvertrag odgl.) 

c) Bei Personenförderungen: Angaben zur besonderen Lebenssituation oder zum Katastrophenschaden, die den Grund der Förderungsgewährung bilden sollen 

3. Ein inhaltlich bestimmtes Begehren: 
Bei Projekt- und Basisförderungen muss dieses Begehren auch Angaben hinsichtlich der Höhe der beantragten Förderung enthalten. 

(3) Bei Förderungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 2 500 Euro hat der Förderungsantrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten: 

1. Angaben zur wirtschaftlichen und fachlichen Eignung des Förderungswerbers, ausgenommen bei Personenförderungen 
2. Darstellung von Rahmenbedingungen bei Projektförderungen: 
a) Eine Beschreibung der fachlichen Inhalte und Zielsetzungen des Projektes, eine nach Kostengruppen gegliederte Darstellung der geplanten Kosten samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen und eine Grobdarstellung der geplanten Finanzierung 

b) Bei Projektförderungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 30.000 Euro ergänzend zu lit. a: 
eine Darstellung der Projektstruktur nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen sowie eine Darstellung von Indikatoren, die es ermöglichen, die Realisierung des Förderungsgegenstandes nachzuvollziehen 

c) Bei Projektförderungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 100.000 Euro ergänzend zu lit. a und b: 
eine Darstellung der projektrelevanten Organisations- und Personalplanung des Förderungswerbers in tabellarischer Form samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen sowie eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden und über die voraussichtlichen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre. Diese Übersicht kann entfallen, wenn Förderungswerber Gemeinden sind. 

3. Darstellung von Rahmenbedingungen bei Basisförderungen und Abgangsdeckungen: 
a) Eine nach Kostengruppen gegliederte Darstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben für den Zeitraum, für den die Förderung gewährt werden soll, samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen sowie eine Beschreibung der für diesen Zeitraum geplanten Aktivitäten des Förderungswerbers in seinen förderungsrelevanten Tätigkeitsfeldern samt inhaltlichen Zielsetzungen (grob, in tabellarischer Form) 

b) Bei Basisförderungen und Abgangdeckungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 30.000 Euro zusätzlich zu lit. a: 
eine Grobdarstellung der Organisations- und Personalplanung des Förderungswerbers für den Zeitraum, für den die Förderung gewährt werden soll, in tabellarischer Form samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen, eine Darstellung von Indikatoren, die es ermöglichen, die Erreichung des Förderungsgegenstandes nachzuvollziehen sowie eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden und über die voraussichtlichen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre. Diese Übersicht kann entfallen, wenn Förderungswerber Gemeinden sind. 
c) Bei Basisförderungen und Abgangdeckungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 100.000 Euro ergänzend zu lit. a und b: 
eine nach Projekten oder Tätigkeiten gegliederte Darstellung der Organisations- und Personalplanung des Förderungswerbers für den Zeitraum, für den die Förderung gewährt werden soll, in tabellarischer Form samt kurzer Erläuterung der einzelnen Positionen. 

4. Angaben über sonstige Förderungen: 
a) eine Aufstellung aller anderen bei öffentlichen oder privaten Stellen vom Förderungswerber aus demselben Grund beantragten und gewährten Förderungen 

b) Bei Förderungen mit einer beantragten Förderungshöhe von über 100.000 Euro zusätzlich zu lit a: 
eine Aufstellung aller anderen bei öffentlichen oder privaten Stellen aus welchem Grund immer beantragten und gewährten Förderungen. Diese Aufstellung kann entfallen, wenn Förderungswerber Gemeinden sind.

